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NIEDERGELASSENE ÄRZTE FORDERN  
DATENSCHUTZ-PAKET FÜR DAS GESUNDHEITSWESEN 
eur Berlin, 14. November 2008 – „Wir befinden uns mitten im scheibchenweisen Abbau von Da-
tenschutz und Bürgerrechten im Gesundheitswesen“, erklärt der Bundesvorsitzende des Ver-
bandes der niedergelassenen Ärzte, Dr. Klaus Bittmann. Dazu gehöre zum einen der einge-
schränkte Schutz von Ärzten bei Abhörmaßnahmen und Online-Razzien, wie es diese Woche 
der Deutsche Bundestag im BKA-Gesetz beschlossen hat. Parallel hierzu werde derzeit mit der 
elektronischen Gesundheitskarte der Aufbau einer riesigen zentralen Datensammelstelle für 
Patientendaten vorangetrieben. 

„Wir befinden uns in einem schleichenden Prozess des Übergriffes der ‚Krake Staat‘ auf das 
Gesundheitswesen. Die Datensammelwut des Staates ist mit Videoüberwachung, Vorratsda-
tenspeicherung und der lebenslangen Steuernummer längst erkennbar. Der Weg zum Überwa-
chungsstaat ist beschritten. Jetzt wird auch das Gesundheitswesen davon erfasst“, stellt der 
Bundesvorsitzende des NAV-Virchow-Bundes fest. 

Daher fordert der Verband der niedergelassenen Ärzte ein umfangreiches Datenschutz-Paket 
für das Gesundheitswesen. In einer konzertierten Aktion sollen Datenschützer, Ärzte und Pati-
entenvertreter gemeinsam Konzepte zum Erhalt von Vertrauensschutz und Datensicherheit im 
Gesundheitswesen erarbeiten.  

Hierzu gehöre aus Sicht von Dr. Bittmann der Verzicht auf eine zentrale Speichersystematik für 
Patientendaten bei dem Projekt der elektronischen Gesundheitskarte. Ziel sei die dezentrale 
Speicherung am Ursprungsort der Datenerhebung und die Datenhoheit des Patienten.  

„Behandlungsdaten von Patienten dürfen das Arzt-Patienten-Verhältnis nicht verlassen. Ange-
sichts von Datenskandalen, mit sorglosem, fahrlässigem oder kriminellem Umgang mit Daten, 
wäre selbst eine geringfügige Panne mit Patientendaten ein derart gravierender Vertrauensver-
lust, dass sinnvolles und wirksames ärztliches Handeln in Frage gestellt würde“, befürchtet Dr. 
Bittmann. Daher muss auch den Krankenkassen die Verwendung von Patientendaten außer-
halb von Abrechnungszwecken strikt untersagt werden: „Auf das Verhältnis zwischen Arzt und 
Patient darf kein Dritter Einfluss nehmen – schon gar nicht eine Krankenkasse mit ihren meist 
ökonomischen Interessen.“ 

Weiterhin müssten Ärzte vor Abhörmaßnahmen, Online-Razzien und der Vorratsdatenspeiche-
rung geschützt werden. Hier müssen die Rechte von Ärzten denen von Priestern und Strafver-
teidigern gleich gestellt werden, so der Bundesvorsitzende: „Ärzte sind keine Berufsgeheimnis-
träger zweiter Klasse!“ 

„Das Arzt-Patienten-Verhältnis erfordert einen besonders geschützten Raum. Diesen muss der 
Staat sichern und keinerlei andere Interessen – wie das der Inneren Sicherheit oder der Finan-
zierbarkeit der Sozialsysteme als vermeintlich höhere Rechtsgüter – stärker werten. Deshalb 
gehören das Aussageverweigerungsrecht des Arztes und das Recht auf Unversehrtheit – ins-
besondere die Abhörsicherheit – der Arztpraxis zu den elementaren Bürgerrechten des Arztes, 
aber auch des Patienten“, unterstreicht Dr. Bittmann. 
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